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K I N D E R G A R T E N - 

A N M E L D U N G 
 

Alle Eltern, die ihr Kind für das Kindergarten-
jahr 2011/12 anmelden möchten, bitten wir 

um persönliche oder  
telefonische Vormerkung  

bis 18. Februar 2011. 
 

Anfang März erhalten Sie dann einen Ter-
min für ein persönliches Aufnahmegespräch. 

 

Vormerkung ist möglich: 
Montag—Donnerstag jeweils in der Zeit von 

12.30—14.00 Uhr bei der Kindergartenleiterin 
Fr. Regina Prohaska 

Tel.: 07273/63 55 - 23 
 

Aufgrund der am 6. Dezember 2010 auf der 
Amtstafel des Bundesministeriums für Inne-
res sowie im Internet veröffentlichten Ent-
scheidung der Bundesministerin für Inneres, 
mit der dem Auftrag auf Einleitung des Ver-

fahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung 
„RAUS aus EURATOM“ stattgegeben wurde wird ver-
lautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des von der Bun-
desministerin für Inneres gemäß § 5 Abs. 2 des Volksbegeh-
rensgesetzes 1973, BGBl. Nr. 344, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2010, festgesetzten Eintra-
gungszeitraums, das ist 

Von Montag, dem 28. Februar 2011, bis (einschließlich) 
Montag 7. März 2011, 
 

in den Text des Volksbegehrens Einsicht nehmen und ihre 
Zustimmung zu dem beantragten Volksbegehren durch ein-
malige eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift in die 
Eintragungsliste erklären. Die Eintragung hat außerdem den 
Familien– und den Vornamen sowie das Geburtsdatum des 
(der) Stimmberechtigten zu enthalten. 

Eintragungsberechtigt sind alle Frauen und Männer, die 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, in einer 
Gemeinde des Bundesgebiets den Hauptwohnsitz ha-
ben, mit Ablauf des letzten Tages des Eintragungszeit-
raums (7. März 2011) das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. Stimmbe-
rechtigte, die ihren Hauptwohnsitz nicht in dieser Gemeinde 
haben, benötigen zur Ausübung ihres Stimmrechts eine 
Stimmkarte. 

Die Eintragungslisten liegen während des Eintragungszeit-
raums an folgender Adresse auf: 

Marktgemeinde Aschach an der Donau,  
Abelstraße 44, 4082 Aschach an der Donau, Meldeamt 

Eintragungen können an nachstehenden Tagen und zu fol-
genden Zeiten vorgenommen werden: 

Montag, 28. Februar 2011  von 8.00 bis 20.00 Uhr 
Dienstag, 01. März 2011  von 8.00 bis 20.00 Uhr 
Mittwoch 02. März 2011  von 8.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag, 03. März 2011  von 8.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag, 04. März 2011  von 8.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 05. März 2011  von 8.00 bis 10.00 Uhr 
Sonntag, 06. März 2011  von 8.00 bis 10.00 Uhr 

Volksbegehren „RAUS aus EURATOM“ 



Seite 2 Ausgabe Nr. 2/Februar 2011 Gemeindenachrichten 

Landesmusikschule Hartkirchen - 
Schülerneueinschreibung 2011/12 

 

Die Schülerneueinschreibung für das Schuljahr 
2011/12 findet an der Landesmusikschule Hartkir-
chen, am Freitag, 04. 03. 2011 von 08:00—11:30 
und von 13:00—17:00 Uhr statt. 
 
 

Alle SchülerInnen, die im Schuljahr 2010/11 nicht 
aufgenommen werden konnten und weiterhin Inte-
resse an einem Musikschulplatz haben, können ihre 
Anmeldung mit einer Unterschrift oder einer Mittei-
lung per Telefon, Fax oder Email verlängern lassen. 
 
 

Bei unserem Schuppernachmittag am Donners-
tag, 03. 03. 2011 von 16:00 bis 18:00 Uhr können 
Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren. Im 
Infokaffee erfahren die Eltern Wichtiges über 
Schulgeld, Unterrichtsformen, etc…. Gerne neh-
men wir an diesem Nachmittag Anmeldungen ent-
gegen. 
 

 
Weitere Infos unter: 

www.musikschule.hartkirchen.at 

Frühsommer—Meningoenzepahlitis;  
Öffentliche Schutzimpfung—Impfkampagne 2011 

 

Auch im Frühjahr 2011 werden die Impfungen gegen die 
„Frühsommerzeckenencepahlitis (FSME)“ nicht nur an der Bezirkshauptmann-
schaft Eferding durchgeführt, sondern auch in den Gemeinden Impfstellen errich-
tet, um den an der Aktion des Landes OÖ interessierten Personen weite Anfahrts-
wege zu ersparen. 

Um den Impfplan erstellen zu können ist es erforderlich, die Zahl der zu erwar-
tenden Impflinge zu kennen. 

Der oberste Sanitätsrat empfiehlt folgendes  

IMPFSCHEMA 

1. Grundimmunisierung wie bisher: Insgesamt sind 3 Teilimpfungen 
erforderlich, wobei zwischen 1. und 2. Teilimpfung ein Abstand von 
1 Monat eingehalten wird. Die 3. Teilimpfung erfolgt 5—12 Monaten 
nach der 2. Teilimpfung. 

2. 1. Auffrischung nach der Grundimmunisierung nach 3 Jahren. 

3. Weitere Auffrischungen alle 5 Jahre bis zum 60. Lebensjahr. Ab dem 
60. Lebensjahr alle 3 Jahre 

4. Verwendung des FSME—Junior (Kinderimpfstoff) bis zum vollende-
ten 16. Lebensjahr 

 

Die Impfung schützt nicht gegen die Borelliose, die ebenfalls durch Zeckenstich 
übertragen wird. 

Für die Teilnahme an der Impfung in den Impfaußenstellen in den Gemeinden ist 
es notwendig, sich beim Gemeindeamt (Fr. Harbauer DW 11) bis Mittwoch, 16. 
Februar 2011 anzumelden. Ein Anmeldung ist auch nach Anmeldeschluss bei der 
Bezirkshauptmannschaft Eferding möglich. 

Zu beachten ist, dass auch der FSME-Junior-Impfstoff zur Verfügung 
steht, welcher vom 1. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr anzuwenden ist. 

Impfkosten: 

1. Teilimpfung bzw. Auffrischungsimpfung in der Höhe: 

1. € 11,00 (für Erwachsene und Jugendliche ab vollendetem 16. Lebensjahr) 

2. € 8,80 (für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) 

3. € 3,63 (für das 3. unversorgte Kind—wird von der Krankenkasse rück-
vergütet) 

Vor der Anmeldung muss im Falle von bestimmten gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen Rücksprache mit der BH gehalten werden. 

Personen, die im Frühjahr 2010 2 Teilimpfungen erhalten haben, werden durch 
die Bezirkshauptmannschaft automatisch eingeladen und brauchen sich nicht 
nochmals anmelden! 

Der 1. Impfdurchgang wird voraussichtlich im März 2011 erfolgen. 

Der Impftermin in den Semesterferien bei der BH Eferding: 
 

Montag 21. 2. 2011 von 9.00 bis 11.00 Uhr 

Für diesen Termin ist die Anmeldung bei der  

Bezirkshauptmannschaft erforderlich. 
 

Da der Impfschutz schon am Beginn der saisonalen Zeckenaktivität bestehen soll, 
liegt der bevorzugte Impftermin in der kalten Jahreszeit. 

Bitte möglichst bald anmelden! 

 

 

ACHTUNG!!! 

Der Entleerungs-
termin der Bioton-
ne vom 21.02.2011 
entfällt. 
 

Beim darauf  fol-
genden Termin am 
28.02.2011 wird 

bei Bedarf  ein zusätzlicher Be-
hälter entleert. 

 

Redaktionsschluss für die  
nächste Ausgabe der  
Gemeindezeitung ist  

Freitag, 18. März 2011 


